
Stadt Weißenfels        16.07.2014 
Fachbereich III 

 
      
Sitzungsvorlage 111/2014 öffentlich 
 
 
      
TOP: Straßenbau Südring, Änderung Bauprogramm 

 
 

Beratungsfolge Sitzungstag TOP 

Stadtentwicklungsausschuss 11.08.2014  
 

Stadtrat 21.08.2014  
 

 
 

 Einbeziehung des Senioren- und/oder  Behindertenbeirats 
 
 
Finanzierung: 
Mittel stehen bereit    ja  Nein, jedoch  apl  üpl  
im Budget:   
aus dem lfd. Haushalt:    Deckung in Budget Nr.  
aus VE / Resten:    aus Produkt:  
  aus SK / USK  
KSt: 54110.101  aus Maßnahme-Nr.  
SK: 096200   Ansatz auf SK  
USK: 63010.95101 noch verfügbar im SK  
Unterschrift Budgetver-
antwortlicher 

 

Mitzeichnung im Bedarfsfall: Unterschrift 

Zustimmung eines anderen Budgetverantwortlichen  

Bestätigung durch Amt Finanzen  
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Sachstandsbericht: 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 22.08.2002 mit Beschluss-Nr. 422-35/2002 das techni-
sche Bauprogramm und die Abgrenzung der Teilbereiche I und II des grundhaften Ausbaus 
des Südringes in Weißenfels beschlossen.  
 
Inzwischen wurden vom I. Teilbereich die Abschnitte 1 - 3 realisiert. Der letzte zu realisieren-
de Abschnitt im I. Teilbereich befindet sich von der Einmündung der Kreisstraße K 2584 bis 
zum Abzweig Wohngebietsstraße. 
 
Aufgrund der veränderten Nutzungen der öffentlichen Einrichtungen im Wohngebiet Süd soll 
aus Gründen des wirtschaftlichen Umgangs mit Haushaltsmitteln das Bauprogramm geän-
dert werden. 
 
Zum Abschluss des Bauprogramms im Jahr 2002 stellt sich die Situation wie folgt dar.  
Die Südstadtschule war in Betrieb und der Hortbetrieb wurde in der Langendorfer Straße 47 
durchgeführt. Somit mussten die Grundschüler die Straße Südring überqueren um über eine 
Treppenanlage zu ihrem Hortgebäude zu gelangen.  
Es wurde daraufhin der Gehweg auf beiden Seiten, auch weil ein sicherer Schulweg aus 
Richtung Langendorfer Straße erforderlich war, und auch eine Querungshilfe im Bereich des 
bestehenden Fußgängerüberwegs vorgesehen.  
Für die Errichtung des Gehweges auf der nördlichen Fahrbahnseite in Richtung Park ist eine 
Böschungssicherung durch Palisaden erforderlich. Die vorhandenen Bäume müssen zurück-
geschnitten werden.  
 
 
Zum Ende des Schuljahres 2002/2003 wurde die Südstadtgrundschule und damit auch der 
Hort und zum Ende des Schuljahres 2004/2005 die Südstadtsekundarschule geschlossen. 
Das ehemalige Hortgebäude wurde inzwischen veräußert und die Südstadtschule wird als 
Medizinisches Bildungszentrum Weißenfels genutzt. Im Rahmen dieser Nutzungen sind die 
Gehwege und Querungshilfe nicht mehr erforderlich. Im Bereich des bestehenden Fußgän-
gerüberweges wird die Bordanlage abgesenkt und eine Möglichkeit zur Straßenquerung an-
geboten.  
Da sich der Fußgängerverkehr nunmehr entlang der K2584 (Langendorfer Straße) verlagert 
hat ist geplant, im Bereich der Einmündung des Südrings zur Langendorfer Straße eine Que-
rungshilfe anzuordnen. 
  
 
 
 
Bischoff 
Fachbereichsleiter III 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Stadt Weißenfels beschließt  
 
 
Das technische Ausbauprogramm des Beschlusses 422-35/2002 vom 22.08.2002 wie folgt 
zu ändern 

1. Entfall des nördlichen Gehweges von Wohngebietsstraße bis zur Langendorfer Stra-
ße (K2584) 

2. Entfall der Querungshilfe im Bereich des Fußgängerüberweges und Herstellung einer 
Bordabsenkung 

3. Herstellung einer Querungshilfe im Bereich der Einmündung Langendorfer Straße 
(K2584)  

 
 
 
 
 
 
Risch 
Oberbürgermeister   
 
 
Anlagen: 
    
 
 
 


